
Hinweise für das Anfertigen von Beiträgen
Stand: Januar 2023

 Beiträge/Zielgruppe

Die PinG legt einerseits den Fokus auf das Datenschutzrecht 
und beleuchtet andererseits unterschiedliche Facetten der 
Informationsverarbeitung. Die Zeitschrift richtet sich gleicher-
maßen an die verschiedenen Akteure der datenschutzrechtli-
chen Praxis und der Wissenschaft. Diesem Publikum sind in 
der Regel die Sachverhalte (wie bspw. Facebook oder 
WhatsApp) geläufig, und die rechtliche Aufbereitung der je-
weiligen Thematik steht ohne große „Ausschweifungen“ im 
Vordergrund. Die PinG kommt somit auf den Punkt und för-
dert den Diskurs auch abseits der herrschenden Lehre.
Die PinG ist in folgende Bereiche gegliedert:
• TEIL A: PRIVACY TOPICS 

Klassische Wissenschaftliche Aufsätze
• TEIL B: PRAXIS DATENSCHUTZ & COMPLIANCE 

Beiträge mit Themen aus der Praxis, möglichst mit 
Arbeitshilfen: Checklisten, Musterverträge/-klauseln u. ä. 

• TEIL C: PRIVACY NEWS

 Information der Schriftleitung

Bitte stimmen Sie sich mit der Schriftleitung vorab kurz über 
Ihre geplante Veröffentlichung, über die Zielgruppe und über 
den Zeitpunkt der Fertigstellung des Manuskripts ab, damit Ihr 
Beitrag rechtzeitig in den Redaktionsplan aufgenommen wer-
den kann (Anschrift der Schriftleitung siehe Kasten).

 Hinweise der Schriftleitung für Beiträge des Teils A:

PRIVACY TOPICS

1. Die Texte sollten angesichts der heutigen Lesegewohnheiten 
möglichst kurz und prägnant gefasst sein.
Eine Gliederung des Beitrags mit Zwischenüberschriften er-
leichtert die Lesbarkeit.

2. Unter der Überschrift und einem eventuellen Untertitel folgt 
der Name des Autors/der Autoren mit ausgeschriebenem 
Vornamen und Titel. Beiträge erhalten eine Abbildung sowie 
eine Kurzvita des Autors (max. 200 Zeichen mit 
Leerzeichen). Bilder können als Datei (z. B. JPEG) eingereicht 
werden. Die Kurzvita enthält in Stichworten Angaben zur 
Person und ggf. Funktion. 

3. Es folgt ein kurzer Vorspann (Abstract), der das Kernanliegen 
des Beitrags hervorhebt. Das Abstract sollte 400 bis 
650 Zeichen mit Leerzeichen umfassen.

4. Beenden Sie bitte Ihren Beitrag mit einer kurzen 
Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse.

5. Der Text sollte mit einer gängigen Textverarbeitung (vorzugs-
weise Word) im Fließtext mit Absatzmarken geschrieben wer-
den. Die Zwischenüberschriften sollten als solche bereits 
kenntlich gemacht werden.

6. Bitte teilen Sie zudem die wesentlichen Keywords mit, welche 
u. a. später für das Jahresstichwortverzeichnis verwendet wer-
den (in der Regel 3 bis 5 Keywords). Bitte markern Sie hier-
für die Keywords im Text gelb unterlegt an.

7. Verwenden Sie bitte folgende Gliederungsstruktur:
I. [Hauptüberschrift]
1. [Gliederungsebene 2]
a) [Gliederungsebene 3]
aa) [Gliederungsebene 4]

8. Die Zitierweise folgt den in juristisch orientierten Zeitschriften 
üblichen Regeln: 

 – Fußnoten sind hinter das Satzzeichen zu platzieren.
– Autorennamen sind stets kursiv zu schreiben.

Beispiel: Mustermann, PinG 2016, 22, 24.
 Mustermann, in: Simitis, BDSG, 8. Aufl. 2014, § 1 Rn. 1.
 Mustermann, Datenschutzrecht, 2016, Rn. 116 oder 
 Mustermann, Datenschutzrecht, 2016, S. 123.

Bitte geben Sie zu Entscheidungen immer Datum (achtstellig), 
Aktenzeichen und Fundstelle an. Werden mehrere 
Entscheidungen desselben Gerichts zitiert, werden diese durch 
ein Semikolon getrennt. Auch wenn es sich um Entscheidungen 
desselben Gerichts handelt, muss das Gericht nach dem 
Semikolon nochmals genannt werden.
Beispiel:  KG Berlin, Urt. v. 07.03.2012 – 26 U 65/11, PinG 2012, 

132, 133; KG Berlin, Beschl. v. 23.08.2011 – 4 W 
43/11, ITRB 2012, 54, 55.

Ein Verweis auf die hierzu erste Fußnote – wie z. B. durch a. a. O. 
(Fn. 2), a. a. O., (o. Fn. 2) oder ebenda – ist nicht zulässig.

Vorschriften werden wie folgt zitiert:
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BDSG
§ 1 Abs. 5 Halbs. 2 TMG
Art. 9 Abs. 2 lit. f) DSGVO
ErwG. 5 S. 2 RL 95/46/EG

Bitte verwenden Sie die gebräuchlichen Abkürzungen. Für 
Datumsangaben verwenden Sie bitte z. B. 07.01.2016; für 
Betragsangaben verwenden Sie bitte die folgende Form: 
25.000 Euro.



 Kontaktdaten Schriftleitung „PinG“
Iris Phan (Vorsitz) / Dr. Carlo Piltz 
Schriftleitung PinG
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 
Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin 
Telefax: 0 30/25 00 85-305
E-Mail: PinG@ESVmedien.de

Privacy in Germany
Datenschutz und Compliance

PinG
www.PinGdigital.de



Drucksachen des Bundestages werden wie folgt zitiert: BT-Drs. 
13/7385, S. 21.
Fußnoten enden stets mit einem Punkt.

9. Die Schriftleitung behält sich grundsätzlich Änderungen vor.

10. Das Manuskript schicken Sie bitte per E-Mail an die 
Schriftleitung unter: PinG@ESVmedien.de

 Hinweise der Schriftleitung für Beiträge des Teils B: 

PRAXIS DATENSCHUTZ & COMPLIANCE

1. Die Praxisbeiträge sollten ebenfalls möglichst kurz und 
 prägnant gefasst sein.
Eine Gliederung des Beitrags mit Zwischenüberschriften kann 
die Lesbarkeit erleichtern.

2. Unter der Überschrift und einem eventuellen Untertitel folgt 
der Name des Autors/der Autoren mit ausgeschriebenem 
Vornamen und Titel. Beiträge erhalten eine Abbildung sowie 
eine Kurzvita des Autors (max. 200 Zeichen mit 
Leerzeichen). Bilder können als Datei (z. B. JPEG) eingereicht 
werden. Die Kurzvita enthält in Stichworten Angaben zur 
Person und ggf. Funktion. 

3. Es folgt ein kurzer Vorspann (Abstract), der das Kernanliegen 
des Beitrags hervorhebt. Das Abstract sollte 400 bis 
650 Zeichen mit Leerzeichen umfassen.

4. Der Text sollte mit einer gängigen Textverarbeitung (vorzugs-
weise Word) im Fließtext mit Absatzmarken geschrieben wer-
den. Die Zwischenüberschriften sollten als solche bereits 
kenntlich gemacht werden.

5. Bitte teilen Sie zudem die wesentlichen Keywords mit, welche 
u. a. später für das Jahresstichwortverzeichnis verwendet wer-
den. Bitte markern Sie hierfür die Keywords im Text gelb 
unterlegt an.

6. Verwenden Sie bitte folgende Gliederungsstruktur:
I. [Hauptüberschrift]
1. [Gliederungsebene 2]
a) [Gliederungsebene 3]
aa)  [Gliederungsebene 4]

7. Sofern Sie Zitierungen in den Praxisbericht einfügen möchten, 
verfahren Sie bitte wie in den Hinweisen zu Teil A unter Ziff. 8.

8. Die Schriftleitung behält sich grundsätzlich Änderungen vor.

9. Das Manuskript schicken Sie bitte per E-Mail an die 
Schriftleitung unter: PinG@ESVmedien.de

 Äußere Form des Manuskripts

1. Text und Tabellen
Der Text sollte mit einer gängigen Textverarbeitung (vorzugs-
weise Word) im Fließtext mit Absatzmarken geschrieben wer-
den. Die Zwischenüberschriften sollten als solche bereits 
kenntlich gemacht werden, ebenso wie die Positionierung et-
waiger Abbildungen, Grafiken und Tabellen.

2. Grafiken, Abbildungen/Bilder
Grundsätzlich ist die Auflockerung des Textes durch 
Abbildungen, Grafiken und Tabellen sehr erwünscht.

a) Grafiken
Grafiken können Diagramme, Schaubilder o. Ä. sein. Bitte 
speichern Sie Grafiken, die nicht in Word erstellt worden sind, 
möglichst separat als editierbare Datei. Verwendbar sind 
Dateien aus Programmen der Office-Familie wie PowerPoint 
oder Excel, aber auch aus professionellen Grafik-Programmen 
wie Adobe Illustrator, Freehand oder Corel Draw (in diesem 
Fall die Grafiken bitte im EPS-Format oder alternativ im PDF-
Format speichern).

Vermeiden Sie bitte, Grafiken farbig anzulegen. Eine spätere 
(automatische) Umwandlung nach Graustufen führt zu unkon-
trollierbaren Resultaten. Benutzen Sie stattdessen Grautöne 
und schwarze/weiße Füllmuster. Grafiken oder Grafik-
elemente, die bereits farbig vorliegen, sollten vor Weitergabe 
an den Verlag in Graustufen umgewandelt werden.

b) Abbildungen/Bilder
Abbildungen oder Grafiken sind immer auch als separate Bild-
Dateien oder Scanvorlagen zu übermitteln. Auf Schatten, 
runde Ecken und auf eine dreidimensionale Darstellung bei 
Diagrammen ist bei der Erstellung zu verzichten. Beachten Sie 
bitte bei der Erstellung der Grafiken, dass die Endgröße der 
Großbuchstaben bei der Bildbeschriftung 2 mm nicht unter-
schreiten darf.
Bilder können als Originalvorlage (Foto, Dia etc.) oder als 
Datei eingereicht werden. Diese Fotos dürfen nicht mit einer 
Strukturfolie überzogen sein. Beim Fotografieren mit einer 
Digitalkamera ist „höchste Bildqualität“ zu wählen bzw. eine 
Auflösung von ca. 300 dpi. JPEG- oder TIFF-Dateien sollten nicht 
komprimiert sein und mindestens Endformatgröße haben.

 Korrekturen und Honorar

Vom Verlag erhalten Sie auf elektronischem Weg einen 
Korrek turabzug im PDF-Format. Bitte drucken Sie den Korrek-
turabzug aus und vermeiden Sie möglichst Korrek turen, die 
über die Beseitigung von Satzfehlern hinausgehen. Leiten Sie 
die korrigierte Fassung bitte als (mit der Kommentar funktion 
korrigierte) PDF-Datei, als Scan oder als Ausdruck an den 
Verlag und die Schriftleitung per Mail oder Fax weiter. 
In Absprache mit der Schriftleitung kann etwa vier Wochen 
nach Erscheinen ein Honorar gezahlt werden. Nicht vollstän-
dig bedruckte Seiten werden entsprechend als halbe bzw. vier-
tel Seite honoriert. Für Rezensionen wird grundsätzlich kein 
Honorar gezahlt. Auf den Seiten enthaltene Anzeigen werden 
bei der Berechnung des Umfangs eines Beitrags nicht mitge-
rechnet. Bitte geben Sie auf dem Formular, das Sie vom Verlag 
erhalten, Ihre aktuelle Postadresse und Ihre Bankverbindung 
an (ferner USt-Option und Steuer-Nr. nicht vergessen). Sie er-
halten etwa vier Wochen nach Erscheinen der Zeitschrift zwei 
Belegexemplare der Printausgabe.

 Veröffentlichungsrechte

Zur Veröffentlichung angebotene Beiträge müssen frei sein 
von Rechten Dritter. Veröffentlicht werden nur Original-
beiträge. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffent-
lichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden sein, 
muss dies angegeben werden. Mit der Annahme zur Ver-
öffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das ausschließli-
che Verlagsrecht und das Recht zur Herstellung von 
Sonderdrucken für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. 
Das Verlagsrecht umfasst auch die Rechte, den Beitrag in 
fremde Sprachen zu übersetzen, Übersetzungen zu vervielfäl-
tigen und zu verbreiten sowie die Befugnis, den Beitrag bzw. 
Übersetzungen davon in Datenbanken einzuspeichern und auf 
elektronischem Wege zu verbreiten (online und/oder offline), 
das Recht zur weiteren Vervielfältigung und Verbreitung zu 
gewerblichen Zwecken im Wege eines fotomechanischen oder 
eines anderen Verfahrens sowie das Recht zur Lizenzvergabe. 
Dem Autor verbleibt das Recht, nach Ablauf eines Jahres eine 
einfache Abdruckgenehmigung zu erteilen; sich ggf. hieraus 
ergebende Honorare stehen dem Autor zu. Bei angeforderten 
oder auch bei unaufgefordert eingereichten Manuskripten 
behält sich die Schriftleitung das Recht der Kürzung und 
Modifikation der Manuskripte ohne Rücksprache mit dem 
Autor vor.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern persönlich zur 
Verfügung.

Hier eine Leseprobe aus dem Bereich: PRIVACY TOPICS:
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Der Data Governance Act und sein 
Verhältnis zum Datenschutzrecht
Teil I: Weiterverwendung von Daten im Besitz 
 öffentlicher Stellen

Dr. Winfried Veil

 PRIVACY TOPICS

Die EU-Datenstrategie vom 19. Februar 20201 verspricht, die EU 
„an die Spitze einer datengesteuerten Gesellschaft zu bringen“. Ein 
„Binnenmarkt für Daten“ soll entstehen und „eine EU-weite und 
branchenübergreifende Datenweitergabe zum Nutzen von Unter-
nehmen, Forschenden und öffentlichen Verwaltungen“ ermögli-
chen.2

Der Data Governance Act (DGA) ist einer der zahlreichen 
Rechtsakte, der diese Datenstrategie umsetzen und die EU-Daten-
wirtschaft voranbringen soll. Erklärtes Ziel des Rechtsaktes ist es, 
die Verfügbarkeit von Daten zur Nutzung zu fördern. Hierfür sieht 
der DGA verschiedenste Regelungen zum Datenzugang und zur 
Datennutzung vor. Angesichts dieser Ziele (und auch angesichts 
der Ziele der Datenstrategie) könnte man erwarten, dass der DGA 
Hürden für den Datenzugang senkt und Bedingungen für die Da-
tennutzung erleichtert. Da der DGA auch für personenbezogene 
Daten gilt, liegt es gleichzeitig nahe anzunehmen, dass viele Re-
gelungen des DGA in einem Spannungsverhältnis zur DS-GVO 
stehen. Grund genug, dieses Spannungsverhältnis genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Wie sich im Laufe der Vorbereitung dieses 
Beitrags herausgestellt hat, ist das Spannungsverhältnis so groß, 
dass es sich lohnt, dieses in einer dreiteiligen Serie zu beleuchten. 
Der Gang der Untersuchung folgt dabei dem Aufbau des DGA:
Teil I:  Weiterverwendung geschützter Daten im Besitz öffentlicher 

Stellen
Teil II: Datenvermittlungsdienste
Teil III: Datenaltruismus

 1 COM/2020/66 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=15
93073685620&uri=CELEX%3A52020DC0066 (zuletzt abgerufen am 
4. 8. 2022).

 2 Webseite der EU-Kommission, https://ec.europa.eu/info/strategy/priori-
ties-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_de#documents 
(zuletzt abgerufen am 4. 8. 2022).

I. Verfahren
Die EU-Kommission hatte die Verordnung am 25. November 2020 
vorgeschlagen.3 Nach relativ zügigen Verhandlungen ist der DGA 
am 25. Juni 2022 als „Verordnung 2022/868 über europäische Da-
ten-Governance“ in Kraft getreten.4 Gelten wird die Verordnung 
ab dem 24. September 2023. Eine Übergangsfrist gibt es auch. 
Der letzte Bestandsschutz für Datenvermittlungsdienste wird am 
24. September 2025 entfallen.

Der DGA ist damit der erste einer ganzen Reihe von Rechtsakten 
mit datenbezogenen Regelungen, die derzeit verhandelt werden 
oder bereits beschlossen sind. Dies sind mindestens die E-Privacy-
Verordnung, der Digital Markets Act (DMA), der Digital Services 
Act (DSA), die NIS 2 Directive, der Artificial Intelligence Act (AIA), 
die European Digital Identity Regulation, der Data Act (DA) und 
die Verordnung über den European Health Data Space (EHDS).

II. Verhältnis zur DS-GVO: „without prejudice“

In all seinen Teilen behandelt der DGA auch den Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten. Der Grundansatz der Verordnung ist zu-
nächst, keine Differenzierung zwischen personenbezogenen und 
nicht personenbezogenen Daten vorzunehmen. Im Anwendungs-
bereich sind – ohne Differenzierung – schlicht „Daten“ (Art. 1 
Abs. 1 DGA):
 – Daten bestimmter Datenkategorien (ausdrücklich auch und ge-

rade personenbezogene Daten)
 – Datenvermittlungsdienste (ohne dass für die Vermittlung zu-

nächst zwischen personenbezogenen und nicht personenbezo-
gen Daten unterschieden würde)

 3 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über europäische Daten-Governance, COM(2020) 
767 final.

 4 Verordnung (EU) 2022/868 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2022 über europäische Daten-Governance und zur Änderung 
der Verordnung (EU) 2018/1724, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767 (zuletzt abgerufen am 4. 8. 2022).

Dr. Winfried Veil ist 
 Referent im Bundes
ministerium des Innern, 
und  für Heimat und stän
diger Mitarbeiter bei 
„ Privacy in Germany“.
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 – für altruistische Zwecke zur Verfügung gestellte Daten (wozu 
ausdrücklich auch personenbezogene Daten gehören)

 – der Europäische Dateninnovationsrat (bei dessen Aufgaben-
kreis ebenfalls nicht zwischen personenbezogenen und nicht 
personenbezogenen Daten unterschieden wird)

Von einem Spannungsverhältnis zwischen DGA und DS-GVO will 
der DGA jedoch nichts wissen. Vielmehr verankert er dem ersten 
Anschein nach einen absoluten Vorrang des Datenschutzrechts. 
Dies geschieht in fünffach (!) abgesicherter Weise:

 – Geltungsklausel: Unionsrecht und nationales Recht über den 
Schutz personenbezogener Daten gelten für alle personenbezo-
genen Daten, die im Zusammenhang mit dem DGA verarbeitet 
werden (Art. 1 Abs. 3 Satz 1 DGA).

 – Unbeschadetheitsklausel: Insbesondere gilt der DGA unbe-
schadet der DS-GVO und der e-Privacy-Richtlinie einschließ-
lich im Hinblick auf die Befugnisse der Aufsichtsbehörden 
(Art. 1 Abs. 3 Satz 2 DGA).

 – Vorrangklausel: Im Fall eines Konflikts zwischen DGA und 
Unionsrecht oder nationalem Recht über den Schutz personen-
bezogener Daten hat das Recht über den Schutz personenbezo-
gener Daten Vorrang (Art. 1 Abs. 3 Satz 3; EG 4 Satz 4 DGA)

 – Rechtsgrundlagenklausel: Der DGA schafft keine Rechts-
grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Art. 1 Abs. 3 Satz 4; EG 4 Satz 2; EG 7 Satz 6; EG 50 DGA).

 – Unberührtheitsklausel: Der DGA lässt die DS-GVO unberührt 
und berührt nicht die in der DS-GVO festgelegten Rechte und 
Pflichten (Art. 1 Abs. 3 Satz 4; EG 4 Satz 1; EG 35 DGA).

Das Datenschutzrecht geht demnach „über alles“. Selbstverständ-
lich dürfte der EU-Normgeber die DS-GVO abändern, weiterent-
wickeln, ergänzen, spezifizieren und auch ganz oder teilweise 
revidieren, ohne dafür auf eine Öffnungsklausel der DS-GVO an-
gewiesen zu sein. Doch scheint die DS-GVO – von ihren Advoka-
ten gerne als Goldstandard bezeichnet5 – unterdessen Unantast-
barkeitsstatus erlangt zu haben.

Die folgenden Ausführungen werden jedoch zeigen, dass zahl-
reiche Regelungen des DGA sich nicht an die selbst gesetzte Vor-
gabe halten. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Der DGA enthält 
materiell-rechtliche Regelungen im Anwendungsbereich der DS-
GVO, die nur sinnvoll sind, wenn die DS-GVO durch sie gerade 
nicht unbeeinflusst bleibt.

Es erscheint sogar denkbar, dass die Aussage, der DGA sei 
„without prejudice“ zur DS-GVO, nur ein Lippenbekenntnis des 
Normgebers, eine Beruhigungspille für die Datenschützer und ein 
Formelkompromiss zwischen den verschiedenen Akteuren des 
Normgebungsprozesses ist. Der Rechtsanwender unterliegt nun 
der Schwierigkeit, mit juristischen Auslegungsmethoden Auswege 
aus den ungelösten Normkonflikten zu finden.
Im Einzelnen:

III. Weiterverwendung von Daten des öffentlichen 
Sektors

Kapitel II des DGA enthält Regelungen für die Weiterverwendung 
von Daten im Besitz öffentlicher Stellen. Dies sollen ausdrücklich 
auch Daten sein, die dem Schutz personenbezogener Daten un-

 5 Bereits 2013 Jan Albrecht, Der europäische Datenschutz als Goldstandard, 
https://www.janalbrecht.eu/2013/03/2013-03-20-der-europaeische-daten-
schutz-als-goldstandard/ (zuletzt abgerufen am 26. 7. 2022).

terliegen (Art. 3 Abs. 1 lit. d DGA).6 Der DGA ergänzt insofern die 
Richtlinie 2019/1024 über offene Daten und die Weiterverwen-
dung von Informationen des öffentlichen Sektors, die ja gerade 
ausschließt, dass personenbezogene Daten als „Open Data“ veröf-
fentlich werden können (vgl. Art. 1 Abs. 4 dieser Richtlinie).

1. Weiterverwendung und Weiterverarbeitung
Bereits die Nutzung des Begriffs „Weiterverwendung“ (= „re-use“) 
lässt Kenner der DS-GVO aufhorchen. Die Ähnlichkeit mit dem in 
Art. 5 Abs. 1 lit. b und 6 Abs. 4 DS-GVO verwendeten Begriff der 
„Weiterverarbeitung“ (= „further processing“) ist deutlich:

„Weiterverarbeitung“ 
 gemäß Art. 6 Abs. 4 
 DS-GVO:
„Verarbeitung zu einem an
deren Zweck als zu demje
nigen, zu dem die perso
nenbezogenen Daten erho
ben wurden“

„Weiterverwendung“ gemäß  
Art. 2 Nr. 2 DGA:
„Nutzung von Daten, die im Besitz 
 öffentlicher Stellen sind, durch 
 natürliche oder juristische Personen 
für kommerzielle oder nichtkommer
zielle Zwecke, die sich von dem ur
sprünglichen Zweck im Rahmen des 
öffentlichen Auftrags, für den die Da
ten erstellt wurden, unterscheiden, 
abgesehen vom Austausch von Daten 
zwischen öffentlichen Stellen aus
schließlich im Rahmen der Erfüllung 
ihres öffentlichen Auftrags“

“further processing“ acc. 
to Art. 6(4) GDPR:
“processing for a purpose 
other than that for which 
the personal data have 
been  collected”

“re-use” acc. to Art. 2(2) DGA:
“the use by natural or legal persons of 
data held by public sector  bodies, for 
commercial or noncommercial pur
poses other than the initial purpose 
within the public task for which the 
data were produced, except for the 
exchange of data between public sec
tor bodies purely in pursuit of their 
public tasks”

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die „Weiterverwendung“ im 
Sinne des DGA – sofern es personenbezogene Daten betrifft – ein 
Unterfall der „Weiterverarbeitung“ im Sinne der DS-GVO sein 
muss. Hauptunterschied ist lediglich, dass nach der DS-GVO die 
Daten für den ursprünglichen Zweck „erhoben“ (= „collected“), 
während sie nach dem DGA für den ursprünglichen Zweck im 
Rahmen eines öffentlichen Auftrags „erstellt“ (= „produced“) wor-
den sein müssen. Es ist angesichts des weiten Verarbeitungsbe-
griffs des Art. 4 Nr. 2 DS-GVO aber kaum vertretbar, dass mit dem 
„Erstellen“ ein Vorgang gemeint sein soll, der nicht unter die DS-
GVO fällt.
Wenn der DGA also die Weiterverwendung personenbezogener 
Daten „regelt“, ist es kaum vertretbar, dass damit nicht auch Re-
gelungen der DS-GVO betroffen sind. Und in der Tat: Zahlreiche 
Regelungen des DGA stellen sich als Vorschriften dar, die die 
Weiterverarbeitung im Sinne der Art. 5 Abs. 1 lit. b und 6 Abs. 4 
 DS-GVO näher ausgestalten. Obiter dictum: der Vorschlag zum 
EHDS verwendet in diesem Zusammenhang verwirrenderweise 

 6 Daneben fallen noch anderweitig geschützte Daten in den Anwendungsbe-
reich dieses Kapitel: Daten, die aus Gründen der geschäftlichen Geheimhal-
tung (Betriebs-, Berufs- und Unternehmensgeheimnisse) geschützt sind 
(Art. 3 Abs. 1 lit. a DGA); Daten, die der statistischen Geheimhaltung unter-
liegen (Art. 3 Abs. 1 lit. b DGA); Daten, die wegen des Schutzes geistigen 
Eigentums Dritter geschützt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. c DGA).
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wieder andere Begriffe, wenn er von „Primärnutzung“ (Art. 2 
Abs. 2 lit. d EHDS-E) und „Sekundärnutzung“ (Art. 2 Abs. 2 lit. e 
EHDS-E) elektronischer Gesundheitsdaten spricht.

2. Öffentliche Zugänglichkeit der  
Weiterverwendungsbedingungen

Die Weiterverwendungsbedingungen müssen öffentlich zugäng-
lich sein (Art. 5 Abs. 1 DGA). Da (jedenfalls nach deutschem Ver-
ständnis) die Übermittlung personenbezogener Daten durch öf-
fentliche Stellen an Dritte ohnehin durch die DS-GVO ergänzende 
nationale Gesetze geregelt sein muss und Gesetze öffentlich zu-
gänglich sind, ist diese Publikationspflicht (jedenfalls in Deutsch-
land) nur deklaratorischer Natur. Dass eine nicht-kompatible 
 Weiterverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 4 DS-GVO durch „Rechts-
vorschrift der Mitgliedstaaten“ geregelt sein muss, bestätigt dieses 
Ergebnis.

3. Fünf Weiterverwendungsbedingungen
Die Weiterverwendungsbedingungen müssen fünf Anforderungen 
genügen (Art. 5 Abs. 2 DGA):

 – Sie dürfen nicht diskriminierend sein.
 – Sie müssen transparent sein.
 – Sie müssen verhältnismäßig sein.
 – Sie müssen objektiv gerechtfertigt sein.
 – Sie dürfen nicht wettbewerbsbehindernd sein.

Mit dieser Regelung ergänzt der DGA ziemlich offensichtlich Art. 6 
Abs. 4 DS-GVO. Nach dieser Norm muss eine „Rechtsvorschrift der 
Union oder der Mitgliedstaaten“, die die Weiterverarbeitung er-
laubt, eine in einer demokratischen Gesellschaft notwendige und 
verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Art. 23 Abs. 1 DS-
GVO genannten Ziele darstellen. Zukünftige Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten müssen demnach nicht nur 
ein Ziel im Sinne von Art. 23 Abs. 1  DS-GVO verfolgen und „not-
wendig“ und „verhältnismäßig“ sein, sondern auch die genannten 
fünf Weiterverwendungsbedingungen des DGA erfüllen – jeden-
falls, soweit es um die Weiterverwendung personenbezogener Da-
ten im Besitz öffentlicher Stellen geht. Indem Art. 5 Abs. 2 DGA 
die Öffnungsklausel des Art. 6 Abs. 4 DS-GVO um die genannten 
fünf Bedingungen ergänzt, begrenzt er gleichzeitig die Hand-
lungsfreiheit der Mitgliedstaaten – allerdings wohl nicht in mate-
riell-rechtlicher Hinsicht, denn diskriminierende, intransparente, 
unverhältnismäßige, objektiv nicht gerechtfertigte und wettbe-
werbsbehindernde Weiterverwendungsbedingungen wären wohl 
auch ohne Art. 5 Abs. 2 DGA (jedenfalls nach deutschem Recht) 
nicht zulässig.

Denkbar wäre auch, dass der DGA den Art. 6 Abs. 4 DS-GVO 
nicht ergänzt, sondern eine Inanspruchnahme dieser Öffnungs-
klausel darstellt. Dann wäre der DGA selbst eine „Rechtsvorschrift 
der Union“ im Sinne von Art. 6 Abs. 4 DS-GVO, auf der eine Wei-
terverarbeitung „beruhen“ könnte. Dagegen spricht aber, dass der 
DGA keine Verpflichtung für öffentliche Stellen schaffen will, die 
Weiterverwendung personenbezogener Daten zu erlauben (Art. 1 
Abs. 2 DGA), und dass er keine Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten schaffen will (Art. 1 Abs. 3 Satz 4 
DGA).

4. Weiterverwendung als öffentliches Interesse
Die verstärkte Weiterverwendung von Daten des öffentlichen Sek-
tors ist ein Ziel des DGA. Dies ergibt sich aus einer ganzen Reihe 
von Vorschriften:

 – Nutzungsdefizit: Der DGA stellt ausdrücklich fest, dass ge-
schützte Daten (also auch personenbezogene Daten) unzurei-
chend genutzt werden (EG 6 Satz 6 DGA).

 – Nutzungsgebot: Geschützte Daten (also auch personenbezo-
gene Daten), die mithilfe öffentlicher Gelder generiert oder er-
hoben wurden, sollen der Gesellschaft zugute kommen (EG 6 
Satz 1 DGA).

 – Gemeinwohlförderung: Geschützte Daten (also auch perso-
nenbezogene Daten) sollen Gemeinwohlzwecken, insbesondere 
Forschungszwecken (EG 6 Sätze 3/8, 15 Satz 3, 16 DGA) und 
innovativen Tätigkeiten im öffentlichen Interesse zugute kom-
men (EG 6 Sätze 3/8 DGA).

 – Bemühenspflicht: Öffentliche Stellen, die für die Zugangsge-
währung zuständig sind, müssen sich „nach besten Kräften“ 
bemühen, mögliche Weiterverwender bei der Einholung der 
Einwilligung des Betroffenen zu unterstützen (Art. 5 Abs. 6 
DGA). Die von öffentlichen Stellen auferlegten Weiterverwen-
dungsbedingungen sollen den Interessen der Weiterverwender 
bestmöglich dienen (EG 15 Satz 6 DGA).

 – Nutzungsanreize: Öffentliche Stellen müssen Anreize für die 
Weiterverwendung von Daten (auch von personenbezogenen 
Daten) zu nichtkommerziellen Zwecken wie der wissenschaft-
lichen Forschung schaffen (Art. 6 Abs. 4 Satz 1 DGA). Sie kön-
nen Daten (auch personenbezogene Daten) der Zivilgesellschaft 
oder Bildungseinrichtungen gegen eine ermäßigte Gebühr oder 
unentgeltlich zur Verfügung stellen (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 DGA). 
Für die Weiterverwendung geschützter Daten sollen die Mit-
gliedstaaten Anreize (in Form von zentralen Informationsstel-
len) schaffen (EG 26 Satz 1 DGA). Alle einschlägigen Informati-
onen über die Weiterverwendung von Daten (auch von perso-
nenbezogenen Daten) im Besitz öffentlicher Stellen müssen 
über eine zentrale Informationsstelle erhältlich und leicht zu-
gänglich sein (Art. 8 DGA).

 – Wirtschaftsförderung: Insbesondere der Zugang von KMU 
und Start-up-Unternehmen zu geschützten Daten (also auch zu 
personenbezogenen Daten) soll gefördert werden (EG 15 Satz 2 
DGA). Öffentliche Stellen müssen Anreize für die Weiterver-
wendung von Daten (auch von personenbezogenen Daten) 
durch KMU und Start-up-Unternehmen schaffen (Art. 6 Abs. 4 
Satz 1 DGA). Sie können diese Daten (auch personenbezogene 
Daten) gegen eine ermäßigte Gebühr oder unentgeltlich zur 
Verfügung stellen (Art. 6 Abs. 4 Satz 2 DGA).

 – Beschleunigungsgebot: Verfahren zur Bereitstellung personen-
bezogener Daten zur Weiterverwendung sollen beschleunigt 
werden (EG 9 DGA).

 – Unterstützungsgebot: Öffentliche Stellen, die für die Zugangs-
gewährung zuständig sind, müssen durch besonders eingerich-
tete Stellen dabei unterstützt werden, die Voraussetzungen für 
die Weiterverwendung zu schaffen und die Daten (auch perso-
nenbezogene Daten) leichter zugänglich zu machen (Art. 7 
DGA).

 – Vertrauensstärkung: Wäre es nicht das Ziel des DGA, die Wei-
terverwendung von Daten (auch personenbezogener Daten) in 
weiterem Umfang als bisher zu ermöglichen, gäbe es keine Not-
wendigkeit, das Vertrauen von Einzelpersonen bei der Weiter-
verwendung zu stärken, wie es der DGA aber will (EG 5 Satz 3 
DGA). Anderenfalls würde die DS-GVO als Vertrauensgrund-
lage ausreichen.

All diese Vorgaben machen deutlich, dass die Weiterverwendung 
auch personenbezogener Daten vom Normgeber gewünscht, als 
nützlich angesehen und sogar als notwendig beschrieben wird.


